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	Gesundheitsdirektion
Direktionssekretariat




Gesuch um Entbindung von der beruflichen Schweigepflicht

Dieses Gesuch ist per Post zu senden an:
Gesundheitsdirektion, Postfach, 6301 Zug
Gesuchstellung in dringenden Fällen über:
https://securemail.zg.ch/info.gd@zg.ch 

(Scan des unterschriebenen Formulars als Anhang)
	1. Gesuchstellerin / Gesuchsteller 
	
	2. Patientin / Patient

	Vorname
	     
	
	 Vorname
	     

	Nachname 
	     
	
	Nachname
	     

	Beruf
	     

	
	Adresse
	     

	Funktion
	     
	
	Geburtsdatum
	     

	
	
	
	Verstorbene:
Todesdatum
	     

	Adresse
	     
	
	
	

	Telefon
	     
	
	Allfällige
gesetzliche
Vertretung:
Name,
Funktion und Adresse
	     

	E-Mail
	     
	
	
	

	
	
	
	

	3. Begründung des Gesuchs
	
	
	

	Einschliesslich Grund, weshalb keine Einwilligung der Patientin oder des Patienten vorliegt
	
	
	

	     
	
	
	

	
	
	4. Vorgesehene Geheimnisempfänger

	
	
	Name
	     

	
	
	Verhältnis
zu Patient/-in  
	     

	
	
	
	

	
	
	Adresse
	     

	
	
	
	     

	
	
	Name
	     

	
	
	Verhältnis
zu Patient/-in  
	     

	
	
	Adresse
	     

	
	
	
	     

	
	
	

	
	
	6. Ort und Datum

	
	
	     

	
	
	

	5. Beilagen
	
	7. Stempel und Unterschrift 

	     
	
	Eigenhändig durch die / den Gesuchsteller/-in

	     
	
	     

	     
	
	

	     
	
	


Erklärungen auf der folgenden Seite

Allgemeine Hinweise:

Gesundheitsfachpersonen und ihre Hilfspersonen unterstehen der beruflichen Schweigepflicht. Sie sind verpflichtet, über alles, was ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist oder sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, Stillschweigen zu bewahren. Tun sie das nicht, können sie sich strafbar machen (Art. 321 StGB und § 37 GesG). Das Berufsgeheimnis gilt zeitlich unbegrenzt, auch über den Tod eines Patienten oder einer Patientin hinaus.  

Nicht strafbar ist eine Weitergabe von Patienteninformationen an Dritte in folgenden Einzelfällen:

· Die Patientin oder der Patient willigt ausdrücklich in die Weitergabe ihrer oder seiner Daten ein und ist diesbezüglich urteilsfähig. Die Einwilligung ist an keine Formvorschrift gebunden, aus Beweisgründen ist eine schriftliche Zustimmung empfohlen. 

· Es besteht eine gesetzliche Meldepflicht oder ein gesetzliches Melderecht, welche die berufliche Schweigepflicht explizit aufheben. 

· Es liegt eine Ermächtigung der Aufsichtsbehörde vor (Verfügung der Gesundheitsdirektion auf Gesuchstellung hin mit vorliegendem Gesuchformular).

Erklärungen zum Gesuchformular:
Ziff. 1:
Gesuchstellerin/Gesuchsteller

Antragsberechtigt sind nur Personen, die einen Beruf des Gesundheitswesens ausüben, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betriebe des Gesundheitswesens sowie die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). 
Mit dem Einreichen des Gesuchs bringt die gesuchstellende Person zum Ausdruck, dass sie selbst nach sorgfältiger Abwägung der Interessen zur Ansicht gelangt ist, dass es gerechtfertigt ist, Einblick in die Patientendokumentationen zu geben. Hält sie die Entbindung nicht für gerechtfertigt, so hat sie dies in der Regel der Einsicht verlangenden angehörigen Person mitzuteilen. Ein Gesuch bei der Gesundheitsdirektion dürfte sich in diesen Fällen erübrigen.

Ziff. 3:
Begründung des Gesuchs

Kurze Darstellung des Sachverhalts (inkl. Angabe von  relevanten Diagnosen, Behandlungsdauer etc.); Bezeichnung sowie Art und Umfang der Informationen, die weitergegeben werden sollen (z.B. umfassende Herausgabe der Krankengeschichte oder nur Beantwortung von Fragen zur Diagnose, etc.); Begründung, weshalb es gerechtfertigt ist, diese Informationen weiterzugeben (Gibt es z.B. Hinweise dafür, dass die Patientin bzw. der Patient einverstanden gewesen wäre, dass die angehörige Person Einsicht in die vollständige Krankengeschichte erhält oder im Gegenteil Anhaltspunkte, dass die Einsicht zu verweigern ist?); Begründung, weshalb die Einwilligung der Patientin bzw. des Patienten nicht eingeholt werden kann bzw. weshalb die Patientin bzw. der Patient die Einwilligung verweigert.
Ziff. 4:
Vorgesehene Geheimnisempfänger

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), Straf- und Untersuchungsbehörden, Angehörige etc.
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